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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bezug nehmend auf das Schreiben vom 21.07.2014, GZ: ABT11-L74-4/2003-648, hinsichtlich 
der im Betreff näher bezeichneten Novelle nimmt das Bundesministerium für Arbeit, Sozia-
les und Konsumentenschutz wie folgt Stellung: 
 
Zu Z 5 (§ 3f Abs. 2) betreffend Kostenzuschüsse für die Inanspruchnahme qualifizierter Ge-
bärdensprachdolmetschleistungen: 
 
Hier hat sich das Land zur Gänze an die Richtlinien des Sozialministeriumservice angepasst, 
auch hinsichtlich der Kostensätze und Reisekostenvergütung für die Dolmetscher. Eine klare 
Trennung zwischen Privatbereich (Land) und Dolmetschkosten im Zusammenhang mit Aus-
bildung und Arbeit (BUND - Sozialministeriumservice) ist herauszulesen. 
 
Im Sinne einer Harmonisierung der unterschiedlichen Förderregelungen von Land und Bund 
wird angeregt - da die Stundensätze bereits in der gleichen Höhe gewährt werden - die Rege-
lungen des Sozialministeriumservice über eine jährliche Indexierung aufzunehmen. 
 
Die Regelung des Sozialministeriumservice zur Inflationsanpassung von Honorarsätzen für 
Dolmetschleistungen lautet: 
 
„Eine Erhöhung erfolgt jeweils in ganzen Euro und tritt in dem Jahr in Kraft, in dem durch die 
errechnete Inflationsrate der nächsthöhere Euro-Betrag erreicht wird. Die Anpassung des 
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Honorarsatzes für Zeitversäumnis erfolgt in ganzen Euro zu dem Zeitpunkt, zu welchem der 
Honorarsatz für die Dolmetschtätigkeit erhöht wird.“ 
 
Zu Anlage 1 betreffend Leistungsbeschreibungen, Sozialpsychiatrische Leistungsarten, 
Pkt. V. Teilstationäre LA (Anlage 1, Seite 1): 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Wegfall von Maßnahmen zur beruflichen Eingliede-
rung, insbesondere für psychisch beeinträchtigte Menschen, sowie die Streichung des Zu-
satzpaketes Diagnostik (Seite 129 der Anlage 1 (Korrekturmodus)) und der arbeitsrelevanten 
Kompetenzförderung (Seite 129 der Anlage 1 (Korrekturmodus)) eine wesentliche Ver-
schlechterung für diese Zielgruppe darstellt. 
 
Vor allem bei Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die bis dato die Leistung der 
sogenannten „Arbeitsrelevanten Kompetenzförderung“ von Seiten des Landes in Anspruch 
genommen haben, können Leistungslücken entstehen. 
 
Hier heißt es in den Erläuterungen zur Leistungs- und Entgeltverordnung (Seite 1, Punkt 2, 
letzter Absatz der Erläuterungen) wie folgt: „Dieses Leistungsangebot ist als intensivere Form 
der Arbeitsrehabilitation eher dem arbeitsmarktpolitischen Bereich zuzuordnen als den Leis-
tungen der Behindertenhilfe. Folglich wird die Leistung als wichtiges Angebot im sozialpsy-
chiatrischen Betreuungsnetzwerk auch im Arbeitsmarktförderungsbereich positioniert wer-
den.“ 
 
Es ist hier nicht klar erkennbar, um welche Personengruppe es sich genau handelt, mit wel-
chen Voraussetzungen diese Personengruppe nun in den „Arbeitsmarktförderungsbereich“ 
übernommen werden soll und welche Maßnahmen in diesem Bereich nun durch das Land 
Steiermark gefördert werden (Seite 1, letzter Absatz und Seite 2, 1. Absatz). 
 
Bei Menschen mit psychischen Einschränkungen, bei denen es zu Anbotslücken kommen 
kann, handelt es sich um eine Zielgruppe, die bereits jetzt von hoher Arbeitslosigkeit betrof-
fen ist und man aufgrund der Erfahrungen davon ausgehen kann, dass sich eine erfolgreiche 
Integration in den Arbeitsmarkt langfristig nur mit sehr intensiver Betreuung erreichen lässt. 
 
Bei der Leistung „Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt“ (TaBBHG) ist verwunderlich, 
dass Menschen, bei denen „vordergründig eine psychische Erkrankung“ vorliegt, von einer 
Teilnahme ausgeschlossen sind (siehe Seite 48, Punkt 1.3.2. der Anlage 1 (Korrekturmodus)). 
 
Zu Anlage 1 betreffend Leistung des „persönlichen Budgets“ (Seiten 142 ff): 
 
In diesem Bereich hat sich das Land mit seinen Leistungen sehr eng an die Richtlinien des 
Bundes für die Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz angeschlossen. 
 
Sowohl der Hinweis „Weggehhilfe bis zum Beginn des Arbeitsweges“ als auch der Begriff 
„Begleiten bei Urlaubsreisen“ (beide Seite 143 der Anlage 1 (Korrekturmodus) erscheinen 



 

noch klärungsbedürftig, da die Richtlinien der Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz auch die 
Begleitung zum Arbeitsplatz (Weg) und die mögliche Unterstützung einmal pro Jahr im Ur-
laub vorsehen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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